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: i & e : ; .e ¢ Aus der «Neuen Zeit», Graz
OeSterrelchISChe TragOdle vom 20, Dez. 1953.

Ein braver und tichtiger Buchhalter in Mirzzuschlag, ein herzensguter Mensch,
der in einem iiber 50jahrigen Leben keiner Fliege etwas zuleide getan hat, ist in den
Freitod gegangen. Er hat damit nicht sich selbst gerichtet, wie ein unrichtiger Titel
behauptete; er hat sich nur der ostevreichischen Sexualjustiz entzogen und steht nun
vor einem Richter, der an keinen § 129 STGB gebunden ist und zur Urteilsfindung
keiner schmutzigen Vorerhebungsprotokolle hedarf (die hundertmal widernatiirlicher
sind als alles, was sie darstellen), sondern nach dem erhabenen Ausspruch seines
Sohnes jemandem, der viel geliebt hat, auch viel vergibt.

Dieser Freitod ist kein Urteil, aber eine Anklage. Eine Anklage gegen uns alle, die
wir ein Gesetz, das weder mit den Ergebnissen der Wissenschaft noch mit den For.
derungen der Humanitiat vereinbar ist, immer noch nicht beseitigt haben. Eine An-
klage gegen einen ehrgeizigen Gendarmen. der dem Verstorbenen zum Peiniger ge-
worden ist, Und eine Anklage gegen das Parlament und gegen unseren Justizminister.

Als der Abgeordnete Tschadek kiirzlich von dem schweren Unrecht sprach, das
durch eine Reform jenes Paragraphen beseitict werden miisste, und als sich auch ein
Redner der OVP einer solchen Reform keineswegs prinzipiell widersetzte, da wusste
Dr. Geré nichts Kligeres zu sagen, als dass man «nichts iibers Knie brechen» diirfe.
Offenbar findet auch Russland, dass man unseren Staatsvertrag nicht iibers Knie
brechen darf. Denn Gewalt geht vor Menschlichkeit und Vernunft auch fiir uns, die
wir eine sexuelle Minoritit misshandeln, die schutzlos unter uns lebt, niemandem etwas
zuleide tut und nichts wiinscht, als in Ruhe gelassen zu werden. Wie viele dieser
armen Teufel werden sich noch das Leben nehmen miissen, bis auch Herr Dr. Gero
endlich findet, es sei an der Zeit, sie in Ruhe zu lassen? (Selbstverstindlich nur, so-
weit keine Jugendlichen verfithrt, keine Gewalt angewendet und kein offentliches
Aergernis erregt wird.) Alles, was manche von einer Beseitigung jener Strafsanktion
firchten. wird widerlegt durch die Verhiiltnisse in der Schweiz. in [talien, Frank-
reich, Holland., Skandinavien usw.

Der Verstorbene war ein giitiger Mensch, aber er war weich und schwach. Unvor-
stellbare Angst erfiillte ihn oft. und zwar nicht nur jene Angst, die hierzulande das
Leben der meisten Homosexuellen vergifiet, sondern noch eine zusitzliche Angst, die
dringend irztlicher Behandlung bedurft hitte. So konnte er denn auch nicht Manns
genug sein, um den Vernchmungsmethoden des Gendarmen Josef Huber zu wider-
stehen, der ihn scheinbar zu jener ritselhaften Gestandnisfrendigkeit brachte, die man
sonst nur aus volksdemokratischen Prozessen kennt. Man presste aus ihm alles heraus,
was sich herauspressen liess, und noch mehr: immer neue Namen von wirklichen und
angeblichen Partnern und Partnerspartnern wurden protokolliert, und am Schluss liess
man ihn noch eine villig unrichtige Motivierung seines eigenen Yerhaltens unterschrei-
ben, nur weil dieses dem Gericht sonst gar zu unbegreiflich hiitte erscheinen miussen.

Ieh habe den Verstorbenen vor wenigen Wochen kennengelernt. Er hat mir viel
erzahlt, und ich habe erschiittert zugehort. Ieh gonne ithm von Herzen, dass er nun
erlost ist von aller Qual. U'nd ich moéchte sein Andenken durch die Versicherung
chren. dass ich zu dem Unrecht, dessen Opfer auch er geworden ist, nicht schweigen
werde, so lange es in unserem Vaterland existiert.

Seinen bedaunernswerten Leidensgenossen mochte ich gewiss keine verfrithten Hoff-
nungen erwecken. Aber ich méchte sie doch bitten, nicht zu verzweifeln. In ziher
und zielbewusster Arbeit geschieht. teils von einzelnen Minnern wie dem ehemaligen
Justizminister Dr. Tschadek, teils von der «Liga fiir Menschenrechte», immerhin mehr,
als man zur Zeit in der Oeffentlichkeit erfiahrt Wolfgang Benndorf.

b



	Oesterreichische Tragödie

